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Coronavirus:  
Aktuelle Informationen der  

Gemeindeverwaltung Friolzheim

Allgemeines

Die Gemeindeverwaltung hat analog der 
Festlegungen der Landesregierung zu den 
Schließungen von Schulen und Kitas sowie 
angesichts der Aufforderung, Sozialkon-
takte auf ein Minimum herunterzufahren, 
alle Liegenschaften der Gemeinde vorläu-
fig bis nach den Osterferien geschlossen. 

Dies beinhaltet neben Schule, Kitas und 
Betreuungsräumen unter anderem die 
Turn- und Festhalle, die Zehntscheune, das 
Jugendhaus, die Sport- und Freizeitanla-
gen, Kinderspielplätze sowie das Rathaus. 

Das Rathaus ist im Rahmen einer Notbe-
setzung aktuell entweder telefonisch oder 
nach vorheriger telefonischer Abspra-
che und ausschließlich frei von jeglichen 
Krankheitssymptomen persönlich besuch-
bar.

Parallel dazu wurde eine entsprechende 
Allgemeinverfügung erlassen. Diese ist am 
Rathaus-Aushang oder im Internet unter 
www.friolzheim.de einsehbar.

Trauungen werden nur noch unter Beisein 
des Brautpaares sowie etwaiger Trauzeu-

gen durchgeführt, Bestattungen müssen 
unter Beachtung der Beschränkung der 
Teilnehmerzahl auf den engsten Familien-
kreis durchgeführt werden. 

Der Besuch von Alters- und Ehejubilaren 
durch den Bürgermeister muss bis auf 
Weiteres leider ebenfalls entfallen.

Am 16.03.20 wurde eine „Verordnung der 
Landesregierung über infektionsschützen-
de Maßnahmen gegen die Ausbreitung 
des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung 
- CoronaVO)“ erlassen. Diese wurde am 
17.03. und zuletzt am 22.03. weiter ver-
schärft. Bitte beachten Sie unbedingt die 
jeweils aktuellen Festlegungen, um einer-
seits zur Eindämmung des Corona-Virus 
aktiv beizutragen und auch, um persönli-
chen Nachteilen durch deren Nichtbeach-
tung zu entgehen!

Die aktuelle Verordnung vom 22.03.20 ist 
am Rathaus-Aushang, alle Verordnungen 
sind zudem ebenfalls auf friolzheim.de 
abrufbar.

Fortsetzung auf Seite 2
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Notbetreuung
Das Kultusministerium Baden-Württemberg hat am 
13.03.2020 verfügt, dass vom 17.03. bis voraussichtlich 
19.04.2020 alle Schulen und Kindertagesstätten im Land 
geschlossen werden. Eine Notbetreuung ist eingerichtet. 
Grundvoraussetzung ist nach den Vorgaben der Landes-
regierung dabei, dass beide Erziehungsberechtigten, im 
Fall von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehen-
de, in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind. 
Berechtigt ist auch, falls der weitere Erziehungsberech-
tigte aus schwerwiegenden Gründen (z. B. schwere Er-
krankung o. ä.) an der Betreuung gehindert ist. Die Ent-
scheidung über die Zulassung einer solchen Ausnahme 
trifft unter Anlegung strenger Maßstäbe die Gemeinde. 
Unabkömmlichkeitsbescheinigungen von Arbeitgebern, 
die nicht aus dem Bereich kritischer Infrastruktur stam-
men, können leider nicht berücksichtigt werden.

Kritische Infrastrukturbereiche sind insbesondere:
•	 die in den §§ 2 bis 8 der BSI-Kritisverordnung (BSI-

KritisV) bestimmten Sektoren Energie, Wasser, Ernäh-
rung, Informationstechnik und Telekommunikation, 
Gesundheit, Finanz- und Versicherungswesen, Trans-
port und Verkehr,

•	 die gesamte Infrastruktur zur medizinischen und pfle-
gerischen Versorgung einschließlich der zur Aufrecht-
erhaltung dieser Versorgung notwendigen Unterstüt-
zungsbereiche, der Altenpflege und der ambulanten 
Pflegedienste, auch soweit sie über die Bestimmung 
des Sektors Gesundheit in § 6 BSI-KritisV hinausgeht,

•	 Regierung und Verwaltung, Parlament, Justizeinrich-
tungen und Justizvollzugseinrichtungen sowie not-
wendige Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvor-
sorge (einschließlich der Einrichtungen gemäß § 36 
Absatz 1 Nummer 4 IfSG), soweit Beschäftigte von ih-
rem Dienstherrn unabkömmlich gestellt werden,

•	 Polizei und Feuerwehr (auch Freiwillige) sowie Notfall- 
/Rettungswesen einschließlich Katastrophenschutz,

•	 Rundfunk und Presse,
•	 Beschäftigte der Betreiber bzw. Unternehmen für den 

ÖPNV und den Schienenpersonenverkehr sowie Be-
schäftigte der lokalen Busunternehmen, sofern sie im 
Linienverkehr eingesetzt werden,

•	 die Straßenbetriebe und Straßenmeistereien sowie
•	 das Bestattungswesen.

Bei einem Abstimmungstermin zwischen der Gemein-
deverwaltung, der Leitungen von Grundschule und Kita 
sowie dem Verein Honigtopf e. V. wurden gute, schnell 
umsetzbare und tragfähige Lösungen rund um die Not-
fallbetreuung festgelegt. Für die Grundschule ist vormit-
tags die Schulleitung vor Ort mit ihrem Personal zustän-
dig, am Nachmittag der Verein Honigtopf e. V.
Bei Bedarf einer Notbetreuung bitten wir Sie, umgehend 
den jeweiligen Bedarfsmeldebogen für Schule oder Kita 
vollständig ausgefüllt und unterschrieben bei der Schul- 
bzw. Kindergartenleitung abzugeben. Dort oder unter 
www.friolzheim.de sind die Bögen auch erhältlich. Alle 
betroffenen Eltern werden kurzfristig nach Eingang der 
Bedarfsmeldungen informiert! Dies erfolgt über die be-
kannten Informationskanäle (Kindergartenleitungen, El-
ternbeiräte, ggf. Internet).

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Notgruppen 
in allen Betreuungseinrichtungen anbieten können.
Die Gemeindeverwaltung ist und bleibt auch im Rahmen 
der Notfallbesetzung der nächsten Wochen Ihr Ansprech-
partner! Dennoch bitten wir Sie, die Wichtigkeit even-
tueller Anfragen abzuwägen. Zu- oder Absagen für die 
Notbetreuung erfolgen ausschließlich auf Basis des von 
Ihnen eingereichten Bedarfsmeldebogens. Rund um die 
Notbetreuung sind die Schulleitung der Grundschule so-
wie die Kitaleitung Ihre ersten Ansprechpartner. Sobald 
uns aktualisierte Informationen seitens der übergeordne-
ten Behörden vorliegen, werden wir Sie umgehend un-
terrichten, gegebenenfalls über Grundschule, Kita oder 
den Elternbeirat.

Elternentgelte
Zur Frage nach einem eventuellen Erlass der anfallenden 
Betreuungsbeiträge während der Schließzeit nimmt die 
Gemeinde Friolzheim in Abstimmung mit anderen Enz-
kreisgemeinden wie folgt Stellung:
Gemäß Punkt 3.2 des Betreuungsvertrags der Gemeinde 
Friolzheim stellt der Elternbeitrag eine Beteiligung an 
den gesamten Betriebskosten der Einrichtung dar und 
ist deshalb auch während einer vorübergehenden Schlie-
ßung zu bezahlen.
Punkt 2.7 des Betreuungsvertrags stellt klar, dass eine 
behördliche Anordnung wie die am 13.03.20 von der 
Landesregierung erlassene Schließung aller Schulen und 
Kitas den Tatbestand der vorübergehenden Schließung 
erfüllt.
Derzeit finden Gespräche zwischen der Landesregierung 
und den Kommunen mit der Zielsetzung statt, Eltern im 
Hinblick auf die zu bezahlenden Beiträge zu entlasten. 
Zeitpunkt und Ergebnis dieser Entscheidung sind aber 
derzeit noch offen. Eine abschließende Klärung bzw. 
Regelung wird aufgrund der zahlreichen anderen Frage-
stellungen rund um die Corona-Krise noch einige Zeit in 
Anspruch nehmen, worum wir bereits jetzt um Ihr Ver-
ständnis bitten! Bitte sehen Sie daher von individuellen 
Anfragen zum Umgang mit den Betreuungsbeiträgen bei 
der Gemeindeverwaltung oder der Kita ab.
Die Gemeindeverwaltung hat zur vorläufigen Entlastung 
unserer Eltern beschlossen, den Einzug der fälligen Bei-
träge zunächst für den Monat April auszusetzen. Die ge-
schieht ohne Anerkennung einer wie auch immer gear-
teten Rechtsverpflichtung und ohne Präjudiz, stellt also 
keinen formellen Verzicht der Gemeinde auf die fälligen 
Beiträge dar.
Die Gemeinde Friolzheim wird die nach wie vor sehr dy-
namische Entwicklung der Corona-Krise weiter beobach-
ten und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen und 
die Auswirkungen auf die und eventuelle weitere Infor-
mationen an die Bürgerschaft weitergeben. Mein Dank 
gilt den Verantwortlichen in Grundschule, Kita und Ge-
meindeverwaltung für die schnelle, unbürokratische und 
lösungsorientierte Zusammenarbeit!
Bitte bleiben Sie gesund und nehmen Sie die Gefahr, die 
vom Coronavirus ausgeht, sehr ernst!

Es informiert Sie

Ihre Gemeindeverwaltung Friolzheim
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Dienet einander,

ein jeglicher mit der Gabe, d

ie er empfangen hat.“

1.Petrus 4,10

Einander unterstützen

Aufgrund der aktuellen Situation sind besonders ältere und vorerkrankte Men-
schen dazu angehalten, sich zu schützen. Kindergärten und Schulen sind ge-
schlossen und für alle gilt: Sozialkontakte möglichst vermeiden. Diese Situation 
wird manche von Ihnen in eine schwierige Lage bringen und wir möchten Sie 
daher unterstützen!

Brauchen Sie jemanden, der etwas für Sie übernimmt?

•	 Einkäufe
•	 Botengänge
•	 Stundenweise Kinderbetreuung (bei Ihnen vor Ort)
•	 Den Hund ausführen
•	 Eine dringliche Erledigung
•	…

Bei uns haben sich einige junge (und gesunde) Menschen gemeldet, die sich 
freuen, wenn sie Sie unterstützen können! Melden Sie sich bei unserer Jugend-
referentin Daniela Hirschmüller, die Ihnen gerne Unterstützung vermittelt!  
Erreichbar unter: 01578-1670346 oder daniela.hirschmueller@outlook.de
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Amtliches

Öffentliche Bekanntmachungen

Verordnung der Landesregierung über  
infektionsschützende Maßnahmen gegen die  

Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2  
(Corona-Verordnung - CoronaVO)1

vom 17. März 2020

(in der Fassung vom 22. März 2020)
Auf Grund von § 32 in Verbindung mit den § 28 Absatz 1 
Satz 1 und 2 und § 31 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 10. Februar 2020 (BGBl. I S. 148) 
geändert worden ist, wird verordnet:

§ 1

Einstellung des Betriebs an Schulen, Kindertageseinrich-
tungen und Kindertagespflegestellen

(1) Bis zum Ablauf des 19. April 2020 sind

1.  der Unterrichtsbetrieb sowie die Durchführung außer-
unterrichtlicher und anderer schulischer Veranstaltun-
gen an den öffentlichen Schulen, Schulkindergärten, 
Grundschulförderklassen und den Schulen sowie Schul-
kindergärten in freier Trägerschaft,

2.  die Nutzung schulischer Gebäude für nichtschulische 
Zwecke,

3.  der Betrieb von Kindertageseinrichtungen sowie Kin-
dertagespflege und

4.  der Betrieb von Betreuungsangeboten der verlässli-
chen Grundschule, flexiblen Nachmittagsbetreuung, 
Horte sowie Horte an der Schule

untersagt.

(2) Die Untersagung nach Absatz 1 gilt nicht für Schulen 
an nach § 28 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes für 
Baden-Württemberg anerkannten Heimen für Minder-
jährige, soweit die Schüler ganzjährig das Heim besuchen 
sowie Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszen-
tren mit Internat, die ganzjährig geöffnet sind. Die Un-
tersagung gilt ferner nicht für Schulen der Altenpflege, 
Altenpflegehilfe, Krankenpflege, Krankenpflegehilfe, 
Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege (Hebammen), 
Notfallsanitäter sowie Schulen zur Ausbildung von Me-
dizinisch-technischen Assistenten und Pharmazeutisch-
technischen Assistenten, soweit dort Schüler und Schüle-
rinnen geprüft und unterrichtet werden, deren Abschluss 
bis spätestens 30. Mai 2020 erfolgen soll sowie für die 
Weiterbildung für Intensivkrankenpfleger. Das Kultusmi-
nisterium kann Ausnahmen von Absatz 1 für die Sonder-
pädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit den 
Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwick-
lung, Sehen, Hören, geistige Entwicklung, körperliche 
und motorische Entwicklung, Schülerinnen und Schüler 
in längerer Krankenhausbehandlung sowie die entspre-
chenden Einrichtungen des frühkindlichen Bereichs zu-
lassen, sofern dies aufgrund des besonderen Förder- und 
Betreuungsbedarfs erforderlich ist.

(3) Das Kultusministerium kann zur Durchführung schu-
lischer Abschlussprüfungen Ausnahmen von Absatz 1 so-
wie von § 4 Absatz 1 Nummer 4 und 5 zulassen. Dasselbe 
gilt für das Sozialministerium in Bezug auf Gesundheits-
berufeschulen und Schulen für Sozialwesen sowie für das 
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
im landwirtschaftlichen Bildungsbereich.

(4) Ausgenommen von der Untersagung nach Absatz 
1 sind Schülerinnen und Schüler an Grundschulen, an 
Grundschulstufen von Sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentren, Grundschulförderklassen, Schul-
kindergärten, und den Klassenstufen 5 und 6 der auf 
der Grundschule aufbauenden Schulen sowie Kinder in 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, sofern 
beide Erziehungsberechtigte oder die oder der Alleiner-
ziehende in Bereichen der kritischen Infrastruktur im Sin-
ne von Absatz 6 tätig und nicht abkömmlich sind. Allein-
erziehenden gleichgestellt sind Erziehungsberechtigte 
dann, wenn die oder der weitere Erziehungsberechtigte 
aus schwerwiegenden Gründen an der Betreuung gehin-
dert ist; die Entscheidung über die Zulassung einer sol-
chen Ausnahme trifft unter Anlegung strenger Maßstäbe 
die Gemeinde, in der die Einrichtung ihren Sitz hat. Für 
diese Kinder wird eine Notbetreuung bereitgestellt, die 
sich auf den Zeitraum des Betriebs im Sinne des Absatz 
1 erstreckt, den sie ersetzt. Die Notbetreuung findet in 
der jeweiligen Einrichtung, die das Kind bisher besuchte, 
durch deren Personal in möglichst kleinen Gruppen statt; 
Ausnahmen hiervon sind nur bei objektiver Unmöglich-
keit zulässig. Bei dem gemeinsamen Verzehr von Speisen 
bei einer Notbetreuung ist sicherzustellen, dass

1.  die Plätze so angeordnet werden, dass ein Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen und

2.  Stehplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von min-
destens 1,5 Metern zwischen den Personen

gewährleistet ist.

Vom Mindestpersonalschlüssel des § 1 der Kindertages-
stättenverordnung kann in der Notbetreuung abgewi-
chen werden, sofern die Wahrnehmung der Aufsichts-
pflicht dennoch uneingeschränkt möglich ist.

(5) Ausgeschlossen von der Notbetreuung gemäß Absatz 
4 sind Kinder,

1.  die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder 
standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten 
Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder

2.  die sich innerhalb der vorausgegangenen 14 Tage in 
einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das Robert 
Koch-Institut (RKI) im Zeitpunkt des Aufenthalts als Ri-
sikogebiet ausgewiesen war; dies gilt auch, wenn das 
Gebiet innerhalb von 14 Tagen nach der Rückkehr neu 
als Risikogebiet eingestuft wird, oder

3.  die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte 
Temperatur aufweisen.

(6) Kritische Infrastruktur im Sinne des Absatz 4 sind ins-
besondere

1.  die in den §§ 2 bis 8 der BSI-Kritisverordnung (BSI-KritisV) 
bestimmten Sektoren Energie, Wasser, Ernährung, Infor-
mationstechnik und Telekommunikation, Gesundheit, Fi-
nanz- und Versicherungswesen, Transport und Verkehr,

Fortsetzung auf Seite 6
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Notruf/Notdienste

Notrufnummern
Notrufnummer Telefon  112
(die Nummer gilt für den Notarzt, den 
Rettungsdienst und die Feuerwehr glei-
chermaßen. Sie funktioniert in allen Fest-
netzen und Handys in ganz Europa)
Polizei und Unfall Telefon  110
Feuerwehr Telefon  112

Notruf der Rettungsleitstelle
Rettungsleitstelle des DRK 
Pforzheim - Enzkreis e.V., Tel.:  112
Krankentransport, Tel.:  19 222
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst, Ver-
tretung des Hausarztes abends, an Wo-
chenenden und an Feiertagen,bundesweit 
gültig, kostenfrei, gilt nicht für zahnärztl. 
Notdienst, Tel.: 116 117

Ärztlicher Sonntagsdienst
Zentrale Notfallpraxis Mühlacker
beim Krankenhaus Mühlacker
Hermann-Hesse-Str. 43, 75417 Mühlacker, 
Tel. 07041 19292. Geöffnet: von Montag 
bis Freitag, jeweils 18 bis 7 Uhr. Durchge-
hend von Freitag, 18 bis Montag, 7 Uhr. 
An Feiertagen beginnt der Dienst am Vor-
abend des Feiertages um 19 Uhr und en-
det um 7 Uhr des Folgetages.

Notfallpraxis Leonberg
im Kreiskrankenhaus Leonberg
Rutesheimer Str. 50, 71229 Leonberg,
Telefon: 07152 2028000
Geöffnet: Samstag, Sonn- und Feiertage 
8 - 22 Uhr in den Räumen der Notfallpraxis  
im 1. OG.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
zu erfragen unter Tel.-Nr. 0621 38000816

Apotheken-Notdienste

Samstag, 28.03.2020
Paracelsus-Apotheke am Sedanplatz
Dillsteiner Str. 10a, Tel. (07231) 27845
Fax 927573
Sonntag, 29.03.2020
Schlössle Apotheke
Westliche 80, Tel. (07231) 4246420
Fax 4246412

Ämter

Rathaus
(Fachämter):
Mo.   08.00 - 12.00 Uhr
   14.00 - 16.00 Uhr
Mi.   09.00 - 12.00 Uhr
   16.00 - 18.00 Uhr
Fr.   08.00 - 12.00 Uhr
Di. + Do.   geschlossen
Tel.: 07044 9036-0

Bürgerbüro
Mo.: 08:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 16.30 Uhr
Di.: geschlossen
Mi.: 08:00 - 12:00 Uhr | 15:00 - 18:00 Uhr

Do.:  08:00 - 12:00 Uhr | 06:30 - 08.00 Uhr  
 (nach Vereinb.)

Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr
Tel.: 07044 9036-25

Jugendhaus Friolzheim
Mo.   16:00 - 21:00 Uhr
Do.   16:00 - 22:00 Uhr
   16:30 – 18:00 Uhr Teenclub
Fr.   16:00 – 22:00 Uhr
Wo?   Eichenstr. 24/1, Friolzheim
Alle Jugendlichen sind herzlich eingeladen.

Landratsamt Enzkreis
Mo.   08:00 - 12:30 Uhr
Di.   08:00 - 12:30 Uhr
   13:30 - 18:00 Uhr
Mi.   geschlossen
Do.   08:00 - 14:00 Uhr
Fr.   08:00 - 12:00 Uhr
Tel.: 07231 308 0

Öffnungszeiten der  
Zulassungsstelle

Mo., Mi.   08:00 - 12:30 Uhr
Di.:   08:00 – 12:30 Uhr
  13:30 – 18:00 Uhr
Do.   08:00 – 14:00 Uhr
Fr.   08:00 - 12:00 Uhr
Termine auch nach Vereinbarung.
Online-Terminauswahl und weitere 
Informationen auf www.enzkreis.de.

Notar
Notartermine finden ausschließlich beim 
Notariat Mühlacker statt. Telefonische 
Terminabsprachen werden erbeten un-
ter 07041 8118950. 

Einheitlicher Ansprechpartner
Einheitlicher Ansprechpartner für in- und 
ausländische Dienstleister vor allem in Sa-
chen gewerberechtliche Erlaubnisse: Herr 
Gerhard Fauth, Landratsamt Enzkreis, 
Zähringer Allee 3, 75177 Pforzheim
Tel.: 07231 308 9307
einheitlicher.ansprechpartner@enzkreis.de

Soziale Dienste/Service

Diakonie und Sozialstation  
Heckengäu e.V. 

Als Vertragspartner der Kranken- und 
Pflegekassen bieten wir an: Alten- und 
Krankenpflege, Hauswirtschaftliche Ver-
sorgung, Nachbarschaftshilfe, Betreu-
ungsgruppe für demenzkranke Pflege-
bedürftige. Sie erreichen uns persönlich: 
Montag - Freitag, 9.00 - 12.00 Uhr, Rat-
hausstr. 2, 71299 Wimsheim, Tel. 07044-
8686, Fax 07044-8174. Unser Anrufbe-
antworter ist außerhalb der Bürozeiten 
geschaltet. Sie können über den Anruf-
beantworter um Rückruf bitten. Wo-
chenend- und Feiertagsdienst ist bei uns 
selbstverständlich und ist unter der oben 
genannten Nummer zu erreichen.

Mobiler Dienst -  
Soziale Dienste GmbH

- Familienentlastungsdienst
- Pflegehilfe- und Betreuungsdienst
- Behindertenhilfe
Ansprechpartner: Hans-Jörg 
Schellenberg, Tel. 07231 1442416
Für alte, kranke und behinderte Men-
schen hat die Soziale Dienste GmbH 
einen leistungsfähigen Mobilen Dienst 
aufgebaut. Hauptamtliche Mitarbeiter 
und Zivildienstleistende helfen Ihnen, den 
Alltag zu bewältigen. Wir planen die Ein-
sätze nach Ihren persönlichen Wünschen. 
Dadurch können Sie lange selbstständig 
bleiben und Ihr Leben unabhängig in der 
gewohnten Umgebung führen.

Beratungsstelle für Hilfe im Alter
Im consilio, Bahnhofstraße 86
75417 Mühlacker, Tel: 07041/ 8 14 69 - 23

Essen auf Rädern
Ansprechpartner: Cornelia Grimmeisen, 
Tel. 07231 1442417
Sie erhalten von Montag bis Freitag ein 
frisch zubereitetes warmes Essen, das Sie 
selbst aus einem Speiseplan mit täglich 
fünf verschiedenen Gerichten auswäh-
len. Für das Wochenende bekommen Sie 
auf Wunsch Tiefkühlkost.

Wohnberatung für ältere  
und behinderte Menschen

Kreisseniorenrat e.V., Ebersteinstr. 25, 
75177 Pforzheim, Tel. 07231 357714

Caritas-Zentrum Mühlacker
Zeppelinstr. 7, 75417 Mühlacker, 
Tel. 07041 5953, Sozial- und Lebensbe-
ratung, Vermittlung von Kuren und Er-
holungen. Sprechzeiten:
Dienstag ganztags, Mittwochnachmittag 
und Donnerstagvormittag

Haus der Diakonie
Diakonie Auskunft - Beratung - Hilfe
Beratungsstelle für Menschen in Notla-
gen wie z.B. Lebens- und Sinnkrisen, so-
ziale Nöte, familiäre Konflikte, Schwan-
gerschaft, Leben mit Behinderung, 
psychische Nöte, chronische Erkran-
kungen, Krebs, Sucht. Die Beratung ist 
kostenlos und für jeden Ratsuchenden 
offen. Die Mitarbeiter/-innen unterlie-
gen der Schweigepflicht. Haus der Di-
akonie, Agnes-Miegel-Straße 5, 71229 
Leonberg, Tel. 07152 3329400, Fax 
07152-33294024, Telefonzeiten Mo. 
- Fr., 09.00 - 12.00 Uhr, Termine nach 
Vereinbarung.

Pro Familia
Deutsche Gesellschaft für Familienpla-
nung, Sexualpädagogik und Sexualbe-
ratung e.V., Ortsverband Pforzheim e.V., 
Parkstr. 19-21, 75175 Pforzheim, 
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Fortsetzung von Seite 4
2.  die gesamte Infrastruktur zur medizinischen und pfle-

gerischen Versorgung einschließlich der zur Aufrecht-
erhaltung dieser Versorgung notwendigen Unterstüt-
zungsbereiche, der Altenpflege und der ambulanten 
Pflegedienste, auch soweit sie über die Bestimmung 
des Sektors Gesundheit in § 6 BSI-KritisV hinausgeht,

3.  Regierung und Verwaltung, Parlament, Justizeinrichtun-
gen, Justizvollzugs- und Abschiebungshaftvollzugsein-
richtungen sowie notwendige Einrichtungen der öffent-
lichen Daseinsvorsorge (einschließlich der Einrichtungen 
gemäß § 36 Absatz 1 Num- mer 4 IfSG), soweit Beschäftig-
te von ihrem Dienstherrn unabkömmlich gestellt werden,

4.  Polizei und Feuerwehr (auch Freiwillige) sowie Notfall- 
/Rettungswesen einschließlich Katastrophenschutz,

5. Rundfunk und Presse,

6.  Beschäftigte der Betreiber bzw. Unternehmen für den 
ÖPNV und den Schienenpersonenverkehr sowie Be-
schäftigte der lokalen Busunternehmen, sofern sie im 
Linienverkehr eingesetzt werden,

7. die Straßenbetriebe und Straßenmeistereien sowie

8. das Bestattungswesen.

(7) Das Kultusministerium kann über die in Absatz 6 ge-
nannten Bereiche hinaus weitere Bereiche der kritischen 
Infrastruktur lageangepasst festlegen.

(8) Schülerinnen und Schüler sowie Kinder, deren bisher 
besuchte Einrichtung einem Betriebsverbot unterliegt 
und für die nach den Absätzen 1 bis 7 keine Ausnahme 

Terminvereinbarung, Geschäftsstelle 
Pforzheim: Tel. 07231 6075860
Mo. – Fr. 10:00 – 12:00 Uhr
Mo., Di., Do. 14:00 – 15:00 Uhr

Beratungsstelle für Eltern, Kin-
der und Jugendliche Pforzheim

Für Fragen der Erziehung, Schule und 
Kindergarten, Partnerschaft usw.
Beratung - Therapie: 
Anmeldungen werden unter  Tel. 07231 
308970 entgegengenommen

Beratung über Hilfen in der 
Schwangerschaft / Schwanger-
schaftskonfliktberatung nach  
§ 219 StGB, Diakonie Pforzheim

Pestalozzistr. 2, 75172 Pforzheim
Termine nach Vereinbarung
Telefon: 07231 7788986

Beratungsstelle für Mädchen 
und Jungen zum Schutz vor  
sexueller Gewalt

Pforzheim-Enzkreis, Hohenzollernstraße 
34, 75177 Pforzheim, Tel: 07231 35 34 34
info@lilith-beratungsstelle.de
www.lilith-beratungsstelle.de
Unsere Telefonzeiten: montags, donners-
tags und freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr, 
mittwochs von 14.00 bis 16.00 Uhr sowie 
donnerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr

Deutscher Kinderschutzbund 
Pforzheim Enzkreis e.V.

Tunnelstr. 33, 75172 Pforzheim
Telefon: 07231 589760
info@dksb-pforzheim.de
www.dksb-pforzheim.de

KISTE Hilfen für Kinder und 
Jugendliche von psychisch-  
und suchtkranken Eltern  
mit Gewalterfahrung

Kontaktadresse: Hohenzollernstr. 34, 
75177 Pforzheim, Tel. Nr. 07231-30870 

*Sterneninsel* ambulanter  
Kinder- & Jugendhospizdienst

Für Pforzheim & Enzkreis, Benckiserstra-
ße 274 c/o BBQ, 75172 Pforzheim

Telefon: 07231 8001008
mail@sterneninsel.com
www.sterneninsel.com

Tagesmütter Enztal e.V.

Bahnhofstr. 118, 75417 Mühlacker
Telefon: 07041/8184711
E-Mail: info@tagesmuetter-enztal.de
www.tagesmuetter-enztal.de

Jugend- u. Drogen-
beratungsstelle Drobs

Schießhausstr. 6, 75173 Pforzheim,
Tel. 07231 922770

Blaues Kreuz in Deutschland e.V. 
Befreit leben lernen  
Wege aus der Alkoholsucht

Selbsthilfegruppe für Betroffene und  
Angehörige
Wann: Wöchentlich mittwochs, 19:30 Uhr
Wo: Katharinenstraße 22, 
71263 Weil der Stadt / Merklingen
Ansprechpartner: 
Paul Farcas, Tel. 07033/6939243

Wohnungsnotfallhilfe und 
Existenzsicherung

Sprechstunde der Fachberatungsstelle 
Enzkreis in Friolzheim
Persönliche Beratung, Unterstützung und 
Information bei: Fragen zur Existenzsi-
cherung, z.B. zu ALG I & II, Kindergeld, 
Kinderzuschlag, Sozialhilfe, drohendem 
Wohnungsverlust, ungesicherten oder 
unzumutbaren Wohnverhältnissen; sozi-
alrechtlichen Ansprüchen, etc.

Jeweils am ersten Mittwoch im Monat 
von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr im Foyer 
der Zehntscheune (Marktplatz 11) 
Friolzheim.

Wichernhaus der Pforzheimer 
Stadtmission e.V.,
Westl. Karl-Friedrich-Str. 120,
75172 Pforzheim,
Tel. 07231/5661 96-0 (Zentrale),
FB-Enzkreis@wichernhaus-pforzheim.de
www.wichernhaus-pforzheim.de

bwlv – Zentrum Pforzheim

im Haus der seelischen Gesundheit „Lore 
Perls“, Fachstelle Sucht, Fachstelle für 
psychisch kranke Menschen, Tagesklinik
Luisenstr. 54-56, 75172 Pforzheim
Telefon: 07231 1394080
fs-pforzheim@bw-lv.de, www.bw-lv.de

Beratung zu HIV und AIDS,  
andere sexuell übertragbare 
Krankheiten

HIV-Test - anonym und kostenlos - 
Gesundheitsamt Enzkreis
Bahnhofstraße 28, Pforzheim, 
Telefon: 07231 308-9850
E-Mail: Heike.Sabisch@enzkreis.de
Sprechzeiten:
Di.   13:30 - 18:00 Uhr
Do.   08:00 - 14:00 Uhr
Oder nach Vereinbarung.

AIDS-Hilfe Pforzheim e.V.

Goldschmiedeschulstr. 6, Pforzheim
Telefon  07231 441110
E-Mail  info@ah-pforzheim.de
Sprechzeiten:
Mo., Di., Mi., Fr.   09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag   13:00 - 18:00 Uhr

Beratungsstelle der  
Deutschen Rentenversicherung 
(LVA und BFA)

Auskunfts- und Beratungsstelle
Freiburger Str. 7 / Wilferdinger Höhe, 
75179 Pforzheim
Unsere Öffnungszeiten:
Mo. - Mi.   08:00 - 12:00 Uhr
   13:00 - 16:00 Uhr
Do.   08:00 - 12:00 Uhr
   13:00 - 18:00 Uhr
Fr.   08:00 - 12:00 Uhr
Terminvereinbarung möglich unter:
Tel. 07231 9314-20, Fax 07231 9314-60

Sprechtag Flüchtlingsbetreuung

Dienstags von 14 – 16 Uhr findet der 
Sprechtag für Flüchtlinge/Flüchtlingsbe-
treuung vom Internationalen Bund (IB) im 
Foyer der Zehntscheune statt.
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vorgesehen ist, dürfen die betreffenden Einrichtungen 
nicht betreten. Die Personensorgeberechtigten haben für 
die Beachtung der Betretungsverbote zu sorgen.

(9) Das Kultusministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung die Dauer der Untersa-
gung nach Absatz 1 zu verlängern sowie deren Bedingungen 
festzulegen und die Ausgestaltung der Notbetreuung nach 
den Absätzen 4 und 5 anzupassen. Das Recht der zuständi-
gen Behörden, weitergehende Maßnahmen nach dem Infek-
tionsschutzgesetz anzuordnen, bleibt hiervon unberührt.

§ 2

Hochschulen

(1) Der Studienbetrieb an den Universitäten, Pädagogischen 
Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften, der DHBW und den Aka-
demien des Landes wird bis zum 19. April 2020 ausgesetzt; 
bereits begonnener Studienbetrieb wird bis zu diesem Zeit-
punkt unterbrochen. Online-Angebote sind weiterhin mög-
lich. Über die Nachholung von ausgefallenen Veranstaltun-
gen und Prüfungen entscheidet die Hochschule in eigener 
Verantwortung. Die Hochschulen sorgen dafür, dass die 
Studentinnen und Studenten alle im Sommersemester 2020 
vorgesehenen Studienleistungen erbringen können und 
zugleich die Studierbarkeit gewährleistet ist. Mensen und 
Cafeterien bleiben bis zum 19. April 2020 geschlossen. Die 
Landesbibliotheken bleiben bis 19. April 2020 für den Pub-
likumsverkehr geschlossen. Online-Dienste können für die 
wissenschaftliche Nutzung geöffnet bleiben.

(2) Das Wissenschaftsministerium wird gemäß § 32 Satz 2 
IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Dauer der Un-
tersagung nach Absatz 1 zu verlängern sowie Ausnahmen in 
begründeten Einzelfällen zuzulassen. Das Recht der zustän-
digen Behörden, weitergehende Maßnahmen nach dem In-
fektionsschutzgesetz anzuordnen, bleibt hiervon unberührt.

§ 3

Verbot des Aufenthalts im öffentlichen Raum, von Ver-
anstaltungen und sonstigen Ansammlungen

(1) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit 
einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im 
Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet. 
Zu anderen Personen ist im öffentlichen Raum, wo immer 
möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

(2) Außerhalb des öffentlichen Raums sind Veranstaltun-
gen und sonstige Ansammlungen von jeweils mehr als 
fünf Personen vorbehaltlich des Selbstorganisationsrechts 
des Landtages und der Gebietskörperschaften verboten. 
Die Untersagung nach Satz 1 gilt insbesondere für

1.  Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- 
und Freizeiteinrichtungen sowie

2.  Zusammenkünfte zur Wahrnehmung von Angeboten 
in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öf-
fentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im au-
ßerschulischen Bereich.

(3) Ausgenommen von dem Verbot nach den Absätzen 1 
und 2 sind Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen, 
wenn dies zur Aufrechterhaltung des Arbeits- und Dienst-
betriebs erforderlich ist. Ausgenommen von dem Verbot 

nach Absatz 2 sind außerdem Veranstaltungen und sons-
tige Ansammlungen, wenn deren teilnehmende Personen

1.  in gerader Linie verwandt sind, wie beispielsweise El-
tern, Großeltern, Kinder und Enkelkinder oder

2.  in häuslicher Gemeinschaft miteinander leben

sowie deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Le-
benspartner oder Partnerinnen oder Partner.

(4) Ausgenommen von Absatz 1 und 2 sind Veranstaltun-
gen, Ansammlungen und Zusammenkünfte, die der Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
oder der Daseinsfür- und -vorsorge zu dienen bestimmt 
sind. Dies sind insbesondere solche der Gerichte, der 
Staatsanwaltschaften und der Notare sowie anderer Be-
hörden, Stellen oder Einrichtungen, die öffentlich-recht-
liche Aufgaben wahrnehmen, die Letztgenannten, wenn 
sie der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge dienen.

(5) Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen in Kir-
chen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte 
anderer Glaubensgemeinschaften sind grundsätzlich un-
tersagt. Das Kultusministerium kann Ausnahmen unter 
Auflagen zum Infektionsschutz zulassen.

(6) Die zuständigen Behörden können aus wichtigem 
Grund unter Auflagen zum Schutz vor Infektionen Aus-
nahmen vom Verbot nach den Absätzen 1 und 2 zulassen. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

1.  Versammlungen und sonstige Veranstaltungen der 
Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur im Sin-
ne von § 1 Absatz 6 dienen oder

2.  es sich um gesetzlich vorgeschriebene Veranstaltungen 
handelt und eine Verlegung des Termins nicht möglich ist.

(7) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung die in den Absätzen 
1 und 2 genannte Grenze der Teilnehmendenzahl zu än-
dern und hierbei auch unterschiedliche Grenzen für Ver-
anstaltungen in geschlossenen Räumen und unter freiem 
Himmel festzusetzen.

§ 3a

Reiseverbote bei ausländischen Risikogebieten

(1) Fahrten und Reisen aus einem Risikogebiet im Ausland 
nach RKI-Klassifizierung in das Gebiet oder durch das Ge-
biet des Landes Baden-Württemberg sind mit Ausnahme 
der Fahrten zur Arbeitsstelle, zum Tätigkeits- oder Be-
schäftigungsort, zum Wohnsitz oder zum Bestimmungs- 
oder Ausgangsort einer Warenlieferung sowie in beson-
ders begründeten Härtefällen aus privaten Gründen (z.B. 
familiärer Todesfall) verboten.

(2) Es sind nur solche Fahrten gestattet, die bei vernünfti-
ger Betrachtung geeignet sind, die Arbeitsstelle, den Tä-
tigkeits- oder Beschäftigungsort, den Wohnsitz oder den 
Bestimmungs- oder Ausgangsort einer Warenlieferung 
möglichst schnell und sicher zu erreichen.
Unterbrechungen der Fahrten, insbesondere zu Einkaufs- 
oder Freizeitzwecken, sind untersagt.

(3) Bei Fahrten zur Arbeitsstelle, zum Tätigkeits- oder Be-
schäftigungsort ist die ausgefüllte und unterschriebene 
Pendlerbescheinigung der Bundespolizei oder der ausge-
füllte Berechtigungsschein des Landes Baden-Württem-
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berg zur Einreise in die Bundesrepublik Deutschland zum 
Zwecke der Berufsausübung mitzuführen, bei Fahrten 
mit einem Kraftfahrzeug ist die Pendlerbescheinigung 
oder der Berechtigungsschein gut sichtbar hinter der 
Frontscheibe auszulegen.

§ 4

Schließung von Einrichtungen

(1) Der Betrieb folgender Einrichtungen wird bis zum 19. 
April 2020 untersagt:

  1.  Kultureinrichtungen jeglicher Art, insbesondere Mu-
seen, Theater, Schauspielhäuser, Freilichttheater,

  2.  Bildungseinrichtungen jeglicher Art, insbesondere 
Akademien, Fortbildungseinrichtungen, Volkshoch-
schulen, Musikschulen und Jugendkunstschulen,

  3. Kinos,

  4.  Schwimm- und Hallenbäder, Thermal- und Spaßbäder, 
Saunen,

  5.  alle öffentlichen und privaten Sportanlagen und 
Sportstätten, insbesondere Fitnessstudios sowie Tanz-
schulen, und ähnliche Einrichtungen,

  6. Jugendhäuser,

  7. öffentliche Bibliotheken,

  8.  Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen, Spiel-
banken, Wettannahmestellen,

  9.  Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrich-
tungen,

10.  Gaststätten und ähnliche Einrichtungen wie Cafés, 
Eisdielen, Bars, Shisha-Bars, Clubs, Diskotheken und 
Kneipen,

11.  Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks und 
Anbieter von Freizeitaktivitäten (auch außerhalb ge-
schlossener Räume), Spezialmärkte und ähnliche Ein-
richtungen,

12.  alle weiteren Verkaufsstellen des Einzelhandels, die 
nicht zu den in Absatz 3 genannten Einrichtungen ge-
hören, insbesondere Outlet-Center,

13. öffentliche Spiel- und Bolzplätze,

14.  Frisöre, Tattoo-/Piercing-Studios, Massagestudios, 
Kosmetikstudios, Nagelstudios, Studios für kosmeti-
sche Fußpflege sowie Sonnenstudios,

15.  Beherbergungsbetriebe, Campingplätze und Wohn-
mobilstellplätze; eine Beherbergung darf ausnahms-
weise zu geschäftlichen, dienstlichen oder, in beson-
deren Härtefällen, zu privaten Zwecken erfolgen und

16. Betrieb von Reisebussen im touristischen Verkehr.

(2) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG er-
mächtigt, den Betrieb weiterer Einrichtungen zu untersa-
gen oder den Betrieb von der Einhaltung von Auflagen 
abhängig zu machen.

(3) Von der Untersagung nach Absatz 1 sind ausgenommen:

  1.  der Einzelhandel für Lebensmittel und Getränke ein-
schließlich Bäckereien, Metzgereien, Hofläden, mit Aus-
nahme von reinen Wein- und Spirituosenhandlungen,

  2. Wochenmärkte,

  3.  Abhol- und Lieferdienste einschließlich solche des On-
line-Handels,

  4. Außer-Haus-Verkauf von Gaststätten,

  4a.  Kantinen für Betriebsangehörige oder Angehörige 
öffentlicher Einrichtungen, wobei § 1 Absatz 4 Satz 
5 entsprechende Anwendung findet,

  5. Ausgabestellen der Tafeln,

  6.  Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Hörgeräte-
akustiker, Optiker und Praxen für die medizinische 
Fußpflege,

  7. Tankstellen,

  8.  Poststellen, Banken und Sparkassen sowie Servicestel-
len von Telekommunikationsunternehmen,

  9. Reinigungen und Waschsalons,

10. der Zeitschriften- und Zeitungsverkauf,

11. Raiffeisenmärkte,

12.  Verkaufsstätten für Bau-, Gartenbau- und Tierbedarf 
und

13. der Großhandel.

Wenn Mischsortimente angeboten werden, dürfen Sorti-
mentsteile, deren Verkauf nicht nach Satz 1 gestattet ist, 
verkauft werden, wenn der erlaubte Sortimentsteil über-
wiegt; diese Stellen dürfen dann alle Sortimente vertrei-
ben, die sie gewöhnlich auch verkaufen. Wenn bei einer 
Stelle der verbotene Teil des Sortiments überwiegt, darf 
der erlaubte Teil allein weiter verkauft werden, wenn eine 
räumliche Abtrennung möglich ist. Die Ausnahme nach 
Satz 1 gilt nur dann, wenn die Einhaltung der erforderli-
chen Hygienestandards sichergestellt ist. Die Öffnung ist 
an allen Sonn- und Feiertagen beschränkt auf den Zeit-
raum von 12 bis 18 Uhr zulässig, sofern eine Öffnung der 
jeweiligen Einrichtungen an Sonn- und Feiertagen nicht 
ohnehin schon nach sonstigen Vorschriften zulässig ist. 
Die Öffnung von Einkaufszentren und Kaufhäusern ist nur 
für die in Satz 1 genannten Ausnahmen erlaubt. Das Wirt-
schaftsministerium wird ermächtigt, dazu Auflagen festzu-
legen.

(4) Dienstleister, Handwerker und Werkstätten können 
in vollem Umfang ihrer Tätigkeit nachgehen, soweit sie 
nicht in Absatz 1 genannt sind.

§ 5

(aufgehoben)

§ 6

Maßnahmen zum Schutz besonders 
gefährdeter Personen

(1) Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 
und 3 bis 5 IfSG sowie teilstationäre Einrichtungen für 
Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf oder 
mit Behinderungen einschließlich Kurzzeitpflege dürfen 
grundsätzlich nicht mehr zu Besuchszwecken betreten 
werden. Hiervon ausgenommen sind

1.  Fachkrankenhäuser für Psychiatrie mit Ausnahme der 
Fachkrankenhäuser für Gerontopsychiatrie,

2. psychosomatische Fachkrankenhäuser sowie

3.  kinder- und jugendpsychiatrische Fachkrankenhäuser

jeweils einschließlich der zugehörigen Tageskliniken.

(2) Stationäre Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und 
Unterstützungsbedarf oder mit Behinderungen sowie von 
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einem Anbieter verantwortete ambulant betreute Wohn-
gemeinschaften nach dem Wohn-, Teilhabe- und Pflegege-
setz dürfen grundsätzlich nicht mehr zu Besuchszwecken 
betreten werden. Die Einrichtungen können den Zutritt zu 
Besuchszwecken erlauben, wenn geeignete Maßnahmen 
zum Schutz vor Infektionen getroffen werden können.

(3) Der Zutritt von externen Personen zu den in Absatz 1 
und 2 genannten Einrichtungen aus sonstigen, insbeson-
dere beruflichen Gründen ist nur in Ausnahmefällen und 
mit Zustimmung der Leitung der Einrichtung gestattet. 
Im Falle der Gewährung des Zutritts sind geeignete Vor-
kehrungen zum Infektionsschutz zu treffen.

(4) Personen, die in den vorausgegangenen 14 Tagen in Kon-
takt zu einer infizierten Person standen, und Personen mit 
Anzeichen für Atemwegserkrankungen oder mit erhöhter 
Temperatur ist der Zutritt zu den in Absatz 1 und 2 genann-
ten Einrichtungen untersagt. Wenn diese Personen eine Ein-
richtung zum Zweck der Behandlung oder Aufnahme be-
treten wollen, ist vorab das Einverständnis der Einrichtung 
einzuholen. Ausnahmen von Satz 2 dürfen nur in Notfällen 
gemacht werden. Soweit möglich, sind auch in diesen Fällen 
Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen zu ergreifen.

(5) Zur Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung 
und des Pflegebetriebs können in der Einrichtung tätige 
Personen, denen nach Absatz 4 der Zutritt untersagt wäre, 
nach Abwägung die berufliche Tätigkeit in der Einrichtung 
unter Beachtung von Schutzmaßnahmen fortsetzen. Die 
Entscheidung über die Fortsetzung der Tätigkeit und die 
erforderlichen Schutzmaßnahmen trifft die Einrichtung.

(6) Ausnahmen von den Absätzen 1, 2 und 4 können 
durch die Einrichtungen für nahestehende Personen im 
Einzelfall, beispielsweise im Rahmen der Sterbebeglei-
tung oder zur Begleitung eines erkrankten Kindes und 
unter Auflagen zugelassen werden. In Fällen nach Absatz 
4 sind zwingend geeignete Maßnahmen zum Schutz vor 
Infektionen zu ergreifen.

(7) Betreuungs- und Unterstützungsangebote im Vor- und 
Umfeld von Pflege werden, soweit sie als Gruppenangebo-
te durchgeführt werden, aufgrund einer erhöhten Anste-
ckungsgefahr, insbesondere für die besonders betroffenen 
vulnerablen Gruppen, einstweilen eingestellt. Zu den nach 
Satz 1 eingestellten Angeboten zählen insbesondere:

1.  Angebote nach § 45c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Elf-
ten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB XI) in Verbindung mit 
§ 6 Absatz 1 der Unterstützungsangebote-Verordnung 
(UstA-VO) wie

 a)  Betreuungsgruppen (für Personen mit überwie-
gend kognitiven Einschränkungen, z.B. demenziell 
erkrankte pflegebedürftige Menschen) und

 b)  Angebote zur Unterstützung im Alltag wie Freizeit-
ausfahrten für behinderte und pflegebedürftige 
Menschen;

2.  Initiativen des Ehrenamtes nach § 45c Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 SGB XI in Verbindung mit § 7 UstA-VO, so-
weit sie als Gruppenveranstaltung angelegt sind, und

3.  Angebote der Selbsthilfe nach § 45d SGB XI in Verbin-
dung mit § 8 UstA-VO.

(8) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG 
ermächtigt, durch Rechtsverordnungen weitere Regelun-
gen zum Schutz gefährdeter Personen vor einer Infektion 

mit SARS-Cov-2 zu treffen und die Regelungen in diesem 
Paragraphen zu ändern.

(9) Über die Zutrittsverbote nach den Absätzen 1 bis 4, 
ist durch die Einrichtungen in einer vor Zutritt gut sicht-
baren Weise, beispielsweise durch einen auffälligen Aus-
hang an den Zugangstüren, zu informieren.

§ 7

Betretungsverbote

In den in § 1 Absatz 1, § 2 Absatz 1 und § 6 Absatz 1 genann-
ten Einrichtungen gilt, soweit deren Betrieb nicht gänzlich 
eingestellt wird, ein generelles Betretungsverbot für Perso-
nen, die sich in den letzten 14 Tagen in Risikogebieten im 
Ausland oder besonders betroffenen Regionen im Inland 
nach RKI-Klassifizierung aufgehalten haben, die Kontakt 
zu einer infizierten Person hatten oder die Symptome eines 
Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur zeigen.

(2) (aufgehoben)

§ 8

Weitere Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz

Das Recht der zuständigen Behörden, weitergehende 
Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen zu erlassen, 
bleibt von dieser Verordnung unberührt. Für den Erlass 
von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz ist das 
Sozialministerium zuständige oberste Polizeibehörde. 
Das Sozialministerium übt die Fachaufsicht für Maßnah-
men der nach § 1 Absatz 6 der Verordnung des Sozial-
ministeriums über Zuständigkeiten nach dem Infektions-
schutzgesetz zuständigen Ortspolizeibehörden aus.

§ 9

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Corona-Verordnung vom 16. 
März 2020 außer Kraft.

§ 10

Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 15. Juni 2020 außer Kraft.

(2) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG er-
mächtigt, den Termin des Außerkrafttretens zu ändern.
Stuttgart, den 17. März 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:
Kretschmann
Strobl Sitzmann
Dr. Eisenmann Bauer
Untersteller Dr. Hoffmeister-Kraut
Lucha Hauk
Wolf Hermann
Erler
1 nichtamtliche konsolidierte Fassung nach Erlass der Zwei-
ten Verordnung der Landesregierung zur Änderung der 
Corona-Verordnung vom 22. März 2020 (notverkündet 
gemäß § 4 des Verkündungsgesetzes und abrufbar un-
ter https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/
pressemitteilung/pid/landes- regierung-beschliesst-mass-
nahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus/ )
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Andere Ämter

Fokus der Finanzverwaltung liegt auf Unterstüt-
zung für  Unternehmen - starke Verzögerungen bei 
Alltagsgeschäft zu  erwarten
Das baden-württembergische Finanzministerium hat zu-
sammen mit den anderen Landesfinanzministerien und 
dem Bundesfinanzministerium den Weg freigemacht für 
steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung von Unter-
nehmen, die wirtschaftlich von der Corona-Pandemie be-
troffen sind. Durch diese Instrumentarien können den be-
troffenen Betrieben kurzfristig wichtige Liquiditätshilfen 
gewährt werden. Die Antragstellungen und Prüfungen 
für diese Maßnahmen wurden bereits stark vereinfacht 
und werden von den Beschäftigten der Finanzämter 
prioritär bearbeitet. Aus diesem Grund wird es bei den 
Einkommensteuerveranlagungen in diesem Frühjahr zu 
teils starken Verzögerungen kommen. Der Beginn der 
Bearbeitung ist momentan für Anfang April vorgesehen, 
kann sich aber durch die auch in der Steuerverwaltung 
reduzierte Besetzung und Heimarbeit noch verschieben.
Die Bürgerinnen und Bürger können mit der elektroni-
schen Abgabe ihrer Steuererklärung dazu beitragen, 
dass ihre Erklärung zügiger bearbeitet werden kann. Im 
vergangenen Jahr konnten bereits über 13 Prozent der 
Bescheide automatisiert erstellt werden; eine personelle 
Bearbeitung war in diesen Fällen nicht mehr notwendig.
Die Steuerbürgerinnen und Steuerbürger können die 
Steuerformulare aus dem Internet herunterladen und 
über Elster elektronisch abgeben. Wer den Service von 
„Mein ELSTER“ nutzt, kann außerdem seine Daten aus 
dem Vorjahr übernehmen, eine unverbindliche Steuerbe-
rechnung durchführen und die Möglichkeit der vorausge-
füllten Steuererklärung nutzen.
Die elektronische Abgabe ermöglicht zudem, Hinweise 
und Erläuterungen zu den einzelnen Sachverhalten di-
rekt in der Steuererklärung anzugeben. Das erspart Nach-
fragen des Finanzamtes. Belege sollen nicht mitgeschickt 
werden, sondern werden nur im Bedarfsfall angefordert. 
Es genügt, diese für eventuelle Rückfragen vorzuhalten.
Das kostenlose Programm ELSTER und weitere Informati-
onen zur Erstellung Ihrer elektronischen Steuererklärung 
finden Sie unter https://www.elster.de.
Für allgemeine Fragen zur Steuererklärung können 
Bürgerinnen und Bürger den Steuerchatbot der baden-
württembergischen Steuerverwaltung zur Unterstützung 
nehmen. Sie finden den Steuerchatbot unter https://ofd-
karlsruhe.fv-bwl.de.
Zusätzlich bietet die Steuerverwaltung Baden-Württem-
berg Erklärvideos an, in denen in jeweils rund zwei Minuten 
dargestellt wird, was in bestimmten Situationen steuerlich 
zu tun ist oder welche Möglichkeiten das Steuerrecht bietet.
Die Erklärvideos finden Sie über die Startseite der Oberfi-
nanzdirektion Karlsruhe.

Enzkreis - Öffentliche Bekanntmachung
des Landratsamtes Enzkreis

Schließung derr Recyclinghöfe ab dem 21.03.2020
Aufgrund aktueller Entwicklungen sind ab dem 
21.03.2020 alle Recyclinghöfe des Enzkreises bis auf wei-
teres geschlossen. "Die Gesundheit der Bürgerinnen und 
Bürger und des Personals machen diesen Schritt ab sofort 
leider nötig", bedauert Landrat Bastian Rosenau.

Alle Veranstaltungen des Landratsamtes bis auf 
Weiteres abgesagt
Aufgrund der Corona-Lage hat die Landesregierung am 
vergangenen Montag eine Rechtsverordnung nach dem In-
fektionsschutzgesetz beschlossen. Diese gilt ab sofort und 
schränkt das öffentliche Leben für die Menschen in Baden-
Württemberg in vielen Bereichen stark ein. Aufgrund dieser 
Regelung sagt das Landratsamt Enzkreis eigene Veranstal-
tungen der Ämter sowie auch solche mit Kooperationspart-
nern wie beispielsweise im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
„Enzkreis erleben“ und der Aktion „Gläserne Produktion“ 
bis auf Weiteres ab. Sobald die Veranstaltungen wieder 
stattfinden können, werden diese über die Presse bewor-
ben. Weitere Informationen dazu finden sich auch auf der 
Homepage des Landratsamtes unter www.enzkreis.de.

Neue „Emmas.app“: Einkauf bei Bäcker, Metzger, 
Hofläden und Co. digital möglich – Interessierte 
Händler sollen sich jetzt registrieren
Mit der sogenannten „Emmas.app“ führen die Landkreise 
Calw, Freudenstadt und der Enzkreis ab sofort eine digi-
tale Einkaufslösung für kleinere Lebensmittelhändler wie 
beispielsweise Bäckereien, Metzgereien und Hofläden ein.
In der aktuellen Lage ist es für jeden Bürger wichtiger denn 
je, unnötige Kontakte zu meiden, um das Übertragungsri-
siko von Covid-19-Viren so gering wie möglich zu halten. 
Mit Hilfe von „Emmas.app“ können kleinere Lebensmittel-
händler ihr Produktsortiment schnell und unkompliziert 
digitalisieren. Dazu müssen sie sich kostenlos registrieren, 
um anschließend ganz oder teilweise ihr Produktsortiment 
hochzuladen. Nach der Freischaltung können Kunden auf 
das Sortiment zugreifen und direkt Bestellungen auslö-
sen. „Mit dieser Möglichkeit des kontaktlosen Einkaufs 
unterbrechen wir mögliche Infektionsketten“, sagt Jochen 
Enke, Wirtschaftsförderer beim Landratsamt Enzkreis. 
„Außerdem können auf diese Weise hoffentlich auch Um-
satzeinbrüche von lokalen Lebensmittelhändlern einge-
dämmt werden, um deren wirtschaftliche Existenz für die 
kommenden Monate und darüber hinaus zu sichern.“
Bei Bestellungen über „Emmas.app“ werden die Einkäufe 
vom Händler bereitgestellt und müssen nur noch abge-
holt werden. Alternativ können sie auch absolut kontakt-
los ausgeliefert werden, um das Ansteckungsrisiko noch-
mals zu reduzieren. Durch die integrierte Online-Zahlung 
ist der Einkauf zudem bargeldlos. Da die Folgen einer 
Covid-19-Erkrankung besonders für Ältere gefährlich sein 
können, leistet die neue App auch einen wichtigen Bei-
trag zur Nachbarschaftshilfe, ist sich Enke sicher.  
„Wir hoffen, dass die App gut angenommen wird und 
mit ihrer Unterstützung die regionale Versorgung über 
kleinere Händler auf dem Land eine Zukunft hat - unab-
hängig von der aktuellen Lage“, wünschen sich Enke so-
wie seine beiden Kollegen Ralf Bohnet und Tobias Haus-
mann von den Landratsämtern Freudenstadt und Calw. 
„So helfen wir in der aktuellen Situation den Händlern 
gleichzeitig auf ihrem Schritt in die Digitalisierung.“
Die App wurde ursprünglich in einem vom Bundeswirt-
schaftsministerium geförderten Projekt entwickelt, um 
ältere Menschen in ländlichen Regionen weiterhin mit 
Lebensmitteln zu versorgen. Gleichzeitig sollen auch  
Bäckereien und Metzgereien durch das digitale Ange-
bot unterstützen werden, um auf dem Land die Versor-
gungsstruktur aufrecht zu erhalten. Die App wurde mitt-
lerweile im Landkreis Rhein-Neckar erfolgreich getestet. 
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Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird sie für alle In-
teressierte kostenlos und unverbindlich angeboten. Die 
Händler müssen bei Onlinezahlungen lediglich die Trans-
ferkosten für den externen Zahlungsabwickler in Höhe 
von drei Prozent übernehmen.
Enke, Bohnet und Hausmann rufen alle kleineren Lebens-
mittelhändlern wie Bäckereien, Metzgereien, Getränke-
händler, Dorfläden, Imker, Winzer und Direktvermarkter 
oder Hofläden auf, jetzt die Chance zu nutzen und sich 
umgehend kostenlos zu registrieren. Sobald dies ausrei-
chend Händler vorgenommen haben, können sich die 
Bürger die App kostenlos auf ihr Handy herunterladen 
und mittels Eingabe der Postleitzahl bei allen registrier-
ten Händlern bestellen.
Für Fragen zur neuen App steht Jochen Enke per E-Mail 
an wirtschaftsfoerderung@enzkreis.de oder telefonisch 
unter 07231 308-9266 gerne zur Verfügung.

Corona-Virus: Landratsamt Enzkreis richtet  
zusätzliche Mailadresse für Anfragen ein
Für die zahlreichen Anfragen der Bürgerinnen und Bürger 
rund um das Thema Corona-Virus hat das Landratsamt 
Enzkreis neben der Telefon-Hotline des Gesundheitsam-
tes unter 07231 308-6850, die von montags bis samstags 
jeweils von 8 bis 18 Uhr erreichbar ist, noch eine zent-
rale Mailadresse eingerichtet. Sie lautet corona@enzkreis.
de. Mails, die dort eingehen, werden entweder direkt be-
antwortet oder an die jeweils zuständige Stelle weiterge-
leitet.
Gewerbetreibende, die Fragen haben, können sich neben 
der Industrie- und Handelskammer oder der Handwerks-
kammer auch an das Landratsamt Enzkreis wenden: Des-
sen Wirtschaftsbeauftragter Jochen Enke gibt auf Fragen, 
die ihn per Mail an jochen.enke@enzkreis.de erreichen, 
ebenfalls Auskunft.
Firmen, die in der Produktion oder Verarbeitung tätig 
sind und über spezielle Ausrüstung wie FFP2-Masken 
oder Schutzkittel verfügen, können sich ebenfalls per 
Mail an corona@enzkreis.de an das Landratsamt wenden, 
wenn sie - für den Fall, dass Schutzausrüstung an wichti-
gen Stellen knapp werden sollte - solche zur Verfügung 
stellen könnten. 
Antworten auf häufig gestellte Fragen finden sich zudem 
auf der Homepage des Enzkreises unter www.enzkreis.de.

Diese Woche im Briefkasten: Zeitung  
„Abfallwirtschaft und Klimaschutz“ wird verteilt
Ab sofort erhalten alle Haushalte im Enzkreis die neue 
Ausgabe von „Abfallwirtschaft und Klimaschutz im Enz-
kreis“. Die achtseitige Zeitung erscheint kurz vor dem 
Versand des Abfallgebührenbescheids und enthält aus-
führliche Erklärungen dazu.
Der Leiter des Amtes für Abfallwirtschaft, Ewald Buck, 
weist darauf hin, dass die Mitarbeiterinnen der Abfall-
gebührenveranlagung erfahrungsgemäß kurz nach 
Versand des Gebührenbescheids telefonisch nur schwer 
erreichbar sind. „Wir empfehlen deshalb, mit den Rück-
fragen einige Tage zu warten bis der erste Ansturm vorü-
ber ist“.
Schwerpunktthema im Klima-Teil der Zeitung ist der 
Sanfte Tourismus. Unter anderem werden dabei Reisen 
mit Bahn und Flugzeug miteinander verglichen. Außer-
dem stellt die Abfall- und Klimaschutzberatung das Pro-
gramm der Abfall- und Klimaschutzwochen vom 4. bis 20. 

Mai vor. Aufgrund der Corona-Lage gilt für alle Fahrten 
derzeit natürlich der Vorbehalt, dass sie bis dahin über-
haupt durchführbar sind. Ein Anmeldeformular ist in der 
Zeitung enthalten; es steht aber auch im Internet auf der 
Entsorgungsplattform unter www.entsorgung-regional.
de bereit. Anmeldeschluss ist der 9. April.
Weitere abfallwirtschaftliche Themen sind unter ande-
rem die Schadstoffsammlung für Haushalte im April, die 
seit mehreren Jahren laufende Bioabfall-Beratungsaktion 
sowie das neue Seitenlader-Fahrzeug. In der Serie „Repa-
rieren statt wegwerfen“ stellen die Abfallberater dieses 
Mal „Einzigwaren – das einzig Wahre“ der Caritas vor.
Für weitere Auskünfte steht die Abfall- und Klimaschutz-
beratung unter Telefon 07231 354838 gerne zur Verfü-
gung.

Soziale Dienste

Aktuelle Mitteilung des  
Ambulanten Hospizdienstes östlicher Enzkreis e. V.
Sehr geehrte Mitglieder des Ambulanten Hospizdienstes,
sehr geehrte Gäste unseres Begegnungscafés für Trauern-
de, aus aktuellem Anlass (Kontaktverbot) kann die Mit-
gliederversammlung am 03. April 2020 nicht stattfinden. 

Ebenfalls können wir das Begegnungscafé bis auf weiteres 
nicht durchführen. Wir werden Sie rechtzeitig informie-
ren, sobald eine Weiterführung unseres Angebots möglich 
sein wird. Bis dahin stehen wir Ihnen in dringenden Fällen 
gerne telefonisch zur Verfügung  (07041-8 15 36 89).

Schwester-Karoline-Haus Friolzheim

 
 Foto: 

Schwester-Karoline-Haus

Schulstr. 17
71292 Friolzheim
skh@altenheimat.de
Wir beraten Sie gerne in 
einem persönlichen Ge-
spräch. 
Bitte vereinbaren Sie ei-
nen Termin mit uns un-
ter der Telefonnummer 
07044/91585-40.
Wir bieten die Ausbil-
dung zur Pflegefachfrau/ 
zum Pflegefachmann an. 

Impressum Amtsblatt der Gemeinde Friolzheim
Herausgeber: Gemeinde Friolzheim, Telefon 07044 90360. Druck 
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71263 Weil der Stadt, Merklinger Str. 20, Telefon 07033 525-0, 
Telefax 07033 2048. www.nussbaum-medien.de. Verantwortlich 
für den amtlichen Teil, alle sonstigen Verlautbarungen und Mittei-
lungen: Bürgermeister Michael Seiß, Rathausstraße 7, 71292 Friolz-
heim oder Vertreter im Amt - für „Was sonst noch interessiert“ und 
den Anzeigenteil: Klaus Nussbaum, Merklinger Str. 20, 71263 Weil 
der Stadt.
Bezugspreis: 16,45 € halbjährlich einschließlich Zustellungsgebühr. 
Einzelversand nur gegen Bezahlung der vierteljährlich zu entrich-
tenden Abonnementgebühr.
Anzeigenannahme: gaggenau@nussbaum-medien.de 
Vertrieb (Abonnement und Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Straße 2, 71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 6924-0, 
E-Mail: info@gsvertrieb.de, Internet: www.gsvertrieb.de
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13 Mo                                                                   
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15 Mi                                                                    
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17 Fr                   o                                                 
18 Sa                  l      8:30-11:30     13:00-16:00   
19 So                                                                    
20 Mo     8                                                            E-Geräte*
21 Di                                                                     Schadstoff
22 Mi                         14:00-17:30   9:00-12:30     
23 Do                                                                    
24 Fr                          14:00-17:30   9:00-12:30     
25 Sa                         13:00-16:00   8:30-11:30     
26 So                                                                    
27 Mo                                                                   
28 Di                                                                     
29 Mi                         9:00-12:30     14:00-17:30   
30 Do                                                                    
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Jubilare

Glückwünsche

Walter Wilhelm Rittscher, Adlerstr. 11, 70 Jahre am 
01.04.2020

Klaus Leibecke, Tannenstr. 2, 70 Jahre am 01.04.2020

Wir gratulieren den Jubilaren recht herzlich und wün-
schen ihnen im neuen Lebensjahr alles Gute!

Sicherstellung der  
Informationsversorgung

Lesen Sie das ePaper Ihres Amtsblattes/Ihrer Lokalzeitung 
bis zum 15.06. kostenfrei.  
Die digitale Ausgabe finden Sie vollständig auf: 
www.lokalmatador.de/epaper

Müll / Sperrmüllbörse

Bitte hier ausschneiden und an das Bürgermeister-
amt Friolzheim senden oder in den Rathausbriefkas-
ten einwerfen.

........................................................................................Bitte hier ausschneiden

Friolzheimer Sperrmüllbörse

Name, Vorname: ..........................................................

Anschrift: ......................................................................

.......................................................................................

Telefon: ........................................................................

Namens- und Anschriftenangabe im Mitteilungsblatt

Einverständnis:

Ihr Inserat kann nur mit der Einwilligung zur Verarbeitung der angegebenen
Daten gemäß der Datenschutzinformation der Gemeinde Friolzheim
(https://www.friolzheim.de/de/verwaltung/datenschutz/) bearbeitet werden.

Zutreffendes bitte ankreuzen:

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

- nur direkte Kontaktaufnahme möglich -

........................................................................................Bitte hier ausschneiden

Suche: Verschenke:

Ja Nein

Ja Nein

Müllabfuhrtermine
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25 Mi                         14:00-17:30   9:00-12:30     
26 Do                                                                    
27 Fr                          14:00-17:30   9:00-12:30     
28 Sa                         13:00-16:00   8:30-11:30     
29 So                                                                    
30 Mo                                                                   
31 Di                                                                     
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